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Stadt Gladbeck Gladbeck, 02.11.2020 

 Vorlage Nr. 20/0388  

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und  

Digitalisierungsausschuss 
Stadtkämmerer Bunte Vorberatung/Empfehlung 16.11.2020 38 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 19.11.2020  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zur 

Zustimmung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83 

GO NRW im Haushaltsjahr 2020 

hier: Überplanmäßige investive Auszahlung bei der Buchungsstelle 

120201/5153.091302 – Brücke Zweckeler Straße (Deckschichterneuerung) 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

„Im Rahmen notwendiger Maßnahmen an der Brücke Zweckeler Straße über die DB müssen u.a. die 

Fahrbahnübergangskonstruktionen (finanziert über den Ergebnisplan) und die Asphaltdeckschicht 

(investive Maßnahme) erneuert werden. 

Zur Vermeidung größerer Schäden sollen diese Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden. 

Die Mittel für die investive Teil-Maßnahme stehen in der Pauschalposition für kleinere investive 

Maßnahmen zur Verfügung; auf Grund der geschätzten Höhe des Auftragsvolumens ist haushalts-

rechtlich die Ausweisung als Einzelmaßnahme vor Vergabe erforderlich.  

Das Vergabeverfahren soll kurzfristig starten, damit mit der Umsetzung noch 2020 begonnen wer-

den kann. 

Mit der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses/Rates kann nicht bis zur nächsten Sitzung 

gewartet werden.“ 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

 

 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 100.000 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: X  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

keine  

  

folgende X 
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Beschlussentwurf: 

 

Die am 12.10.2020 von Herrn Bürgermeister Roland und Ratsherrn Hübner getroffene Dringlich-

keitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

„Dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach § 83 GO NRW zur Leistung einer außerplanmäßi-

gen investiven Auszahlung bei der Buchungsstelle 120201/5153.091302 wird zugestimmt. 

Zur Deckung werden eingesetzt: 

 

Mittel in der folgenden Buchungsstelle: 

120201.5010.091302  

(kleine investive Maßnahmen: Straßen, Geh- und Radwege)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


